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Mitglied im Verband Hessischer Fischer e.V.

Rundschreiben
Liebe Sportfreunde !

Bei unserer letzten Jahreshauptversammlung am 14.03.2014 gab es drei Anträge an 
die Versammlung, über die folgendermaßen abgestimmt wurde.

1. Es gilt ab sofort ein Entnahmefenster für Hechte von 50-90 cm. Alle kleineren 
Fische bis 50 cm sind bereits per Gesetz durch das Mindestmaß geschützt, alle 
größeren Fische über 90 cm sind schonend wieder zurückzusetzen. Diese 
Hechte sind als Laichfische sehr wertvoll und haben somit den größten Anteil 
an der Erhaltung der Art und der Populationsstärke in unserem See.

2. Ab sofort ist das Rauchen im Vereinsheim verboten. Auf der Terrasse und im 
Freien ist das Rauchen aber weiterhin erlaubt.

3. Aufgrund diverser, negativer Vorkommnisse im Zusammenhang mit 
Gastanglern, wurde beschlossen, ab sofort keine Gastkarten mehr auszustellen. 
Aktive Vereinsmitglieder, mit gültiger Angelerlaubniskarte für den See, dürfen 
auch weiterhin einen Freund oder Bekannten zum Angeln mitnehmen. Dieser 
darf ihn aber lediglich unterstützen und ist nicht selbständig Angelberechtigt. 
Er darf auch keine eigenen Ruten und Angelutensilien mitbringen.
Der Vorstand darf Ausnahmen von dieser Regelung zulassen und 
Nichtmitgliedern mit Fischereierlaubnisschein das selbständige Angeln 
erlauben. Hierfür erhält das Nichtmitglied eine persönliche Einladung des 
Vorstandes, die auf Verlangen vorzuweisen ist.

In unserem Terminplan 2014 ist ein Fehler aufgetaucht. Das Anangeln findet 
natürlich am Sonntag, den 06.04.2014 statt und nicht am Samstag.

Mit freundlichen Grüßen

ASV Lorsch-Einhausen 1966 e.V.
Jürgen Arnold / 1. Vorsitzender
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